
 
 

Teilnahmebestimmungen 

(Stand: 09.04.2026) 

der Stadt Heidelberg – Umweltamt 

für das Gewinnspiel zur Schaufensteraktion 

„Fair entdecken – mit Stachelbert durch Heidelberg“ 

1. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Stadt Heidelberg, Umweltamt. 

2. Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel der Stadt Heidelberg ist kostenlos und richtet sich ausschließlich 
nach diesen Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme erfolgt durch das vollständige Ausfüllen und 
fristgerechte Abgeben des Laufzettels (analog oder digital), inkl. dem korrekten Lösungssatz. 
Eine Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. 
Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Es ist unzulässig, mehrere Teilnahmen zur Erhöhung 
der Gewinnchancen einzureichen. 

3. Teilnahmezeitraum 

Das Gewinnspiel läuft vom 13. April 2026 bis zum 04. Mai 2026, 23:59 Uhr. 
Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen können nicht berücksichtigt werden. 

4. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben.  
 
Sollte eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, 
bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Für Personen unter 18 Jahren ist die 
schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten, über den Laufzettel erforderlich. Bei einer 
Online-Teilnahme muss diese Einwilligung über die Abgabe des Laufzettels bestätigt werden. 
 
Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Heidelberg. 
Zudem behält sich die Stadt Heidelberg vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 
 
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, 
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,  
(c) bei unlauterem Handeln oder  
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Gewinnspiel  

5. Gewinnermittlung 

Unter allen gültigen Teilnahmen werden Sachpreise und/oder Gutscheine verlost, die von 
teilnehmenden Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden und thematisch im Zusammenhang 
mit fairem Handel und nachhaltigem Konsum stehen. 
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Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt und zeitnah nach 
Teilnahmeschluss benachrichtigt. 
 
Die Aushändigung der Gewinne erfolgt ausschließlich an die Gewinnerin bzw. den Gewinner. Ein 
Umtausch oder eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 
 
Meldet sich eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner nach Benachrichtigung innerhalb von 5 Tagen 
nicht, kann der Gewinn neu vergeben werden. 

6. Haftung 

Die Stadt Heidelberg haftet nicht für die Verfügbarkeit sowie für von teilnehmenden 
Einrichtungen bereitgestellte Gewinne und für eventuelle Änderungen im Aktionsablauf. 

7. Beendigung des Gewinnspiels 

Die Stadt Heidelberg behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung 
und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die 
einen planmäßigen Ablauf der Wettbewerbe stören oder verhindern würden. 

8. Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Die 
Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, 
insbesondere Vor-, Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 
 
Die Stadt Heidelberg weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der 
Teilnehmenden ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen werden, sofern dies nicht zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist (z. B. zur 
Abwicklung der Gewinne). Es gilt die allgemeine Datenschutzerklärung der Stadt Heidelberg. 
 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels gespeichert 
und verwendet. Nach Abschluss und Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht, 
sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 
 
Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen.  Nach 
Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 
der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers umgehend gelöscht. 
 

9. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. 


